
    

fliedner-fachhochschule.de 

An die 

 

Fliedner Fachhochschule 

Alte Landstraße 179 

40489 Düsseldorf 

 

Antrag auf Zulassung als Gasthörer:in 

Gem. §52 Abs.3 HG 

 

zum Sommersemester 20__ / Wintersemester 20__ 

 

für den Studiengang_____________________________________________ 

 

Name, Vorname ________________________ Geb. Datum_____________ 

 

Straße, Hausnummer____________________________________________ 

 

PLZ, Ort ______________________________________________________ 

 

E-Mail _________________________________ Tel. ___________________ 

 

Ich beabsichtige, zu o.g. Semester als Gasthörer:in an der Fliedner Fachhochschule 

Veranstaltungen zu besuchen. Die hierbei geltenden Regelungen habe ich zur Kenntnis 

genommen (s. Seite 2). Ich bitte um Zusendung des Vorlesungsverzeichnisses 

(elektronisch), um die Teilnahme an den von mir gewählten Veranstaltungen von den 

jeweiligen Lehrenden genehmigen zu lassen. Nur mit Genehmigung der/des Lehrenden ist 

eine Zulassung möglich. 

 

_______________________________________________________ 

Ort, Datum         (Unterschrift Antragsteller:in) 

 

 

 

 



    

fliedner-fachhochschule.de 

Name, Vorname_____________________________________________ 

Einverständniserklärung der/des Lehrenden für folgende Lehrveranstaltungen: 

Veranstaltung Lehrende:r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

  ______________________ 

  Stempel und Unterschrift 

  Prüfungsamt  

 

Erläuterungen 

Personen, die nur einzelne Lehrveranstaltungen (maximal 4) an der Fliedner 

Fachhochschule Düsseldorf besuchen wollen, können auf Antrag als Gasthörer:in zugelassen 

werden. 

Es ist für die jeweilige Lehrveranstaltung eine Einverständniserklärung der/des Lehrenden 

(mit Unterschrift und Stempel) vor Abgabe des Antrags einzuholen. 

Bewerbungsfrist ist für das Sommersemester der 15.03. eines jeden Jahres und für das 

Wintersemester der 15.09. eines jeden Jahres. 

Die Einschreibungsvoraussetzungen wie Hochschulzugangsberechtigung, fachbezogenes 

Praktikum oder besondere Eignungen müssen nicht nachgewiesen werden. 

Für jedes Semester ist eine Gebühr in Höhe des für den Studiengang jeweils aktuell 

geltenden Monatsbeitrags zu entrichten. Gasthörerinnen und Gasthörer bekommen weder 

einen Studierendenausweis noch das Semesterticket und dürfen auch keine Prüfungen 

ablegen oder Scheine erwerben. Sie können lediglich eine Bescheinigung über die 

Teilnahme an der Lehrveranstaltung erhalten, die bei Aufnahme eines Studiums an der 

Fliedner Fachhochschule angerechnet werden können. 

Für Rückfragen und weitere Abstimmungen wenden 

Sie sich bitte an: 

Studierendenservice 

Yvonne Sandten 

Tel. 0211 409 3208 

studierendenservice@fliedner-fachhochschule.de 

mailto:studierendenservice@fliedner-fachhochschule.de

